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 Zur Kenntnis: 

  

Mitteilung 

 

Neuerungen im Bereich der Aufnahme des Lehrpersonals 

 

 
Sehr geehrte Schulführungskräfte, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten, 
 

die Landesregierung hat mit Beschluss vom 10. Mai 2022, Nr. 316 neue Bestimmungen zur „Aufnahme des 

Lehrpersonals der Grund-, Mittel- und Oberschulen“ genehmigt.  

 

Der Beschluss bestätigt größtenteils die bisherigen Bestimmungen des Beschluss Nr. 455 vom 04.06.2019, 

welcher mit dem neuen Beschluss widerrufen wurde, enthält aber auch die zwei nachfolgenden wichtigen 

Änderungen: 

 

Artikel 13 – Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber außerhalb der Schulranglisten: Verfahren 

• Absatz 3. Die Probezeit wurde von 60 auf 90 Kalendertage erhöht! 

Diese Arbeitsverträge werden mit einer Probezeit von 90 Kalendertagen abgeschlossen. Die Probezeit läuft 

ab dem Beginn des Arbeitsverhältnisses. 

Wird die Probezeit negativ bewertet, stellt die Schulführungskraft in Omega die entsprechende Maßnahme 

aus, damit die Lehrperson im weiteren Verlauf des Schuljahres keinerlei Arbeitsverträge mehr erhalten kann. 

 

Artikel 17 – Vergabe der Stellen für den Integrationsunterricht 

• Absatz 4: Die Verpflichtung zum Besuch von mindestens 25 Stunden spezifischer Fortbildung für 

Lehrpersonen ohne Spezialisierung wurde nun auf jene Integrationsstellen beschränkt, die eine Dauer 

von mindestens 180 Kalendertagen haben und mindestens 50% einer Vollzeitstelle umfassen. 

Werden Stellen für den Integrationsunterricht an Lehrpersonal ohne Spezialisierungstitel für die Dauer von 

mindestens 180 Kalendertagen und in einem Ausmaß von mindestens 50% einer Vollzeitstelle 

Integrationsstunden vergeben, so sind diese Lehrpersonen verpflichtet, jährlich mindestens 25 Stunden 

spezifische Fortbildung zu besuchen, die von der Schulverwaltung organisiert wird. Am Ende des Schuljahres 

bewertet die zuständige Schulführungskraft unter Beachtung der Kriterien laut Artikel 13 Absatz 6 Buchstaben 

b) und c) den Dienst der Lehrperson. Die Teilnahme am Kurs und die positive Dienstbewertung werden als 

Vorrangtitel bei der Vergabe dieser Aufträge im darauffolgenden Schuljahr gewertet. Die Voraussetzungen für 

die Zulassung zum Kurs und für die Geltendmachung des Vorranges sind vom Artikel 22 des Beschlusses der 

Landesregierung vom 16. November 2021, Nr. 961, geregelt. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Amtsdirektor 

Wolfgang Oberparleiter 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 

Anlagen: 

Beschluss der Landesregierung Nr. 316 vom 10.05.2022 

Gesamtübersicht sämtlicher Änderungen 
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